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zuges w i r k l i c h  E r n s t  ge ma c h t  w e r d e n ,  und 
zwar nicht nur unter dem Druck der kommenden 
allgemeinen Entwicklung, sondern weil die Verein­
fachung der Justizapparatur schon jetzt unter den 
verschiedensten Gesichtspunkten dringend erwünscht 
ist. Der fiskalische Gesichtspunkt der Einsparung 
von geldlichen Aufwendungen für eine wirtschaft­
lich unproduktive staatliche Tätigkeit scheidet für 
mich völlig aus — um so höher möchte ich dafür 
aber den Gesichtspunkt einer möglichst weitgehen­
den F r e i m a c h u n g  h o c h w e r t i g e r  M e n ­
sch e n k r a f t  für andere sowohl wirtschaftlich wie 
ideell wertvollere Tätigkeiten veranschlagen. Dazu 
tritt der weitere Gesichtspunkt, alles, was w irt­
schaftliche und ideelle Energien bindet und lähmt, 
auf ein Mindestmaß zurückzuführen — ein Gesichts­
punkt, dem in der kommenden Periode des all­
gemeinen Aufbaues ein stärkeres Gewicht zukommt 
denn je.

Auf dem Gebiete der s t r e i t i g e n  G e r i c h t s ­
b a r k e i t  müssen w ir uns von dem bisherigen als 
sakrosankt übernommenen Grundsatz der z w e i  
T a t s a c h e n i n s t a n z e n  lösen, ebenso wie man 
sich in früheren Zeiten einmal von den drei Tat­
sacheninstanzen des gemeinrechtlichen Prozesses ge­
löst hat. Ich betrachte die e i n e  T a t s a c h e n ­
i n s t a n z  nicht als ein fernliegendes, behutsam an­
zusteuerndes Ziel, sondern möchte sie als das Kern­
stück der bevorstehenden Neuordnung der Z ivil­
gerichtsbarkeit heraussteilen. Ich rechne damit, daß 
ich mit diesem Gedanken, jedenfalls zunächst, über­
wiegend auf Ablehnung und Zweifel stoße, und sehe 
es daher als die unmittelbare Aufgabe dieser Zeilen 
auch nur an, den Gedanken und die für ihn spre­
chenden Gesichtspunkte der Allgemeinheit näher­
zubringen und eine Aussprache darüber zu eröffnen.

Gewiß gehört die Rechtsprechung zu den wichtig­
sten und höchsten Funktionen des völkischen Ge­
meinschaftslebens. Daß aber die zwei Tatsachen­
instanzen begrifflich zum Wesen der Rechtspflege 
eines Kulturstaates gehörten, wird niemand ernst­
lich behaupten wollen, wie es andererseits schief 
wäre, das Problem einfach mit dem Schlagwort von 
einer liberalistischen Überbewertung individualisti­
scher Interessen abzutun. Alle Rechtseinrichtungen 
sind wandelbar und zeitbedingt. Ich glaube jeden­
falls, vom Standpunkte unserer jetzigen Auffassung 
wird man sagen können: Private Rechtsstreitigkeiten 
sind zwar unvermeidlich, sie sind aber allemal Übel 
denn sie binden und verzehren Kräfte und Werte, 
die einer besseren Verwendung wert sind. Bei der 
Größe der uns im neuen Zeitalter zufallenden Ge­
meinschaftsaufgaben müssen die Individualinteressen 
zurücktreten — nicht nur in dem Sinne, daß der 
soziale Staat den Streitenden Rechtspflegeeinrich­
tungen nicht mehr in der bisher überkommenen 
Ausgestaltung zur Verfügung zu stellen brauchte, 
sondern auch in dem, daß er die Austragung von 
Streitigkeiten zwischen einzelnen Volksgenossen in 
solchen Grenzen halten muß, daß sie nicht Allge­
meininteressen schädigt. Der mit den zwei Tat­
sacheninstanzen verbundene Aufwand an Menschen­
kraft, Geld und Zeit berührt aber zweifellos die 
Allgemeininteressen in ganz beträchtlichem Maße. 
Im übrigen ist die Vorstellung, daß jedem Volks­
genossen für die Durchsetzung seiner individuellen 
Interessen zwei Tatsacheninstanzen zur Verfügung 
stehen müßten, schon jetzt, wenn man die Dinge 
genauer betrachtet, durch die Entwicklung weit­
gehend überholt. In manchen Verfahren der frei­
willigen Gerichtsbarkeit, Schuldenregelung, Ver­
tragshilfe u. ä., und ebenso in zahlreichen Verwal­

tungsverfahren werden Fragen von u. U. ungleich 
größerer Tragweite praktisch auch nur in e i ne r  Tat­
sacheninstanz erledigt.

Wenn zur Rechtfertigung der zwei Tatsachen­
instanzen die Belange der unmittelbar beteiligten 
Parteien ins Feld geführt werden, so ist das nicht 
sonderlich stichhaltig. Gewiß „verläßt man“ , um 
den alten Spruch anzuführen, „nicht seiten das Rat­
haus klüger, als man hingegangen ist“  — aber die 
Folgerung, der Unterlegene müsse, nachdem er vom 
Gericht entsprechend belehrt worden ist, den Rechts­
streit gewissermaßen noch einmal führen dürfen — 
nach der Grundvorstellung unserer ZPO. ist ja die 
Berufungsinstanz ein novum iudicium (§ 525 ZPO.) —, 
entstammt einer überlebten Vorstellungswelt: es ist 
letzten Endes auch hier noch das alte Bild des Pro­
zesses als eines sich vor dem Richter .vollziehenden 
Schachspiels, bei dem die Berufungsinstanz die Be­
deutung der Revanchepartie hat. Besondere Beach­
tung verdient dabei die psychologische Seite der 
Sache: für die Partei ist das Wesentliche nicht so­
wohl der Richterspruch, als vielmehr der eigene, 
durch mehr oder weniger taktische Erwägungen be­
stimmte Entschluß, den Streit noch einmal durchzu­
kämpfen oder das Spiel aufzugeben — eine Auffas­
sung, die recht wenig zu unserer gegenwärtigen 
Grundanschauung paßt.

Man weist auch darauf hin, daß die Parteien nicht 
selten durch durchaus sachgemäße Erwägungen ver­
anlaßt würden, im Interesse der Beschleunigung, 
der Vereinfachung oder Entgiftung des Streites in 
der ersten Instanz mit Tatsachenmaterial zurückzu­
halten, um es als Reserve für die möglicherweise 
entbehrlich werdende zweite Instanz noch im Hinter­
gründe zu haben. Ein solches Vorgehen mag, wo 
w ir gegenwärtig zwei Tatsacheninstanzen haben, 
mitunter zweckmäßig und auch billigenswert sein — 
nimmermehr kann aber daraus ein Argument für 
die Beibehaltung der beiden Instanzen entnommen 
werden.

Man beruft sich weiter auf den Erfahrungssatz, 
daß vier Augen mehr als zwei sehen, und betont, 
daß dieser Satz sowohl für Richter wie für Anwälte 
gelte. An sich ist der Satz sicher richtig. Solange 
man aber aus ihm die Beibehaltung der beiden Tat­
sacheninstanzen folgert, wird es — gegen die Be­
mühungen aller Verfahrensreformatoren — m. E. 
immer dabei bleiben, daß in vielen und namentlich 
in den größeren Prozessen die erste Instanz eben 
nur als Vorhof für die zweite eigentliche Kampf­
stätte angesehen wird.

Ob das Mehr, was die zweitinstanzlichen Anwälte 
und Richter sehen, immer auch das Richtige ist, ist 
zu bezweifeln. Gewiß schafft eine zweimalige Durch­
forschung eines Tatsachenkomplexes mehr Material 
zutage — dafür sind aber auch die sich einschlei­
chenden Fehlerquellen größer: der Verkehr zwischen 
Partei und Prozeßvertreter büßt durch die übliche 
Zwischenschaltung des erstinstanzlichen Anwalts an 
Unmittelbarkeit ein, die Unmittelbarkeit der Beweis­
aufnahme wird dadurch, daß der zweite Tatrichter 
in der Regel nicht alle Beweise von neuem erheben 
kann, mehr oder wenigem beeinträchtigt, und nicht 
zuletzt ergeben sich naheliegende Gefahren daraus, 
daß die Parteien, durch das erste Urteil belehrt’ 
jetzt in der Lage sind, ihr Vorbringen entsprechend 
zu retouchieren. .Wie oft habe ich es z. B. in Ehe­
sachen erlebt, daß die Parteien, ersichtlich durch 
die Auffassung des ersten Urteils veranlaßt, über 
sog. innere Tatsachen, über Wiedervereinigungsbe­
reitschaft, bestehende Heiratsabsichten u ä ihre 
Angaben völlig gewechselt haben. Die gleichen Feh-
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merkt, auf Schaffung einer einheitlichen ersten In­
stanz und einer einheitlichen Berufung, also einer 
einheitlichen zweiten Tatsacheninstanz. Das, was 
damals gegen den Gedanken eingewendet wurde, 
hat in. E. auch jetzt noch volle Gültigkeit. Gleich­
viel in welcher Weise und an Welcher Stelle rnani den 
Schnitt zieht — für die verschiedene Behandlung der 
kleinen und der großen Sachen sprechen die man­
nigfachsten praktischen Erwägungen. Eine gleich­
mäßige Behandlung würde eine schablonenhafte 
Gleichförmigkeit bedeuten, die den Bedürfnissen 
weder der einen noch der anderen Gruppe gerecht 
werden könnte. Dies im einzelnen näher darzulegen, 
dürfte sich erübrigen, da dieser Plan jetzt nicht zur 
Erörterung steht. Ich komme in diesem Zusammen­
hänge nur nochmals auf die alten S c h i f f  ersehen 
Vorschläge zurück, um dem zu begegnen, daß, man 
mir etwa entgegenhält, ich griffe Gedanken auf, die 
schon vor langen Jahren geprüft und abgelehnt wor­
den seien.

Aus dem Gesichtswinkel der S t r a f r e c h t s ­
p f l e g e  ergeben sich m. E. keinerlei durchschla­
gende Bedenken gegen den dreigliedrigen Gerichts­
aufbau. Wie die verschiedenen Sparten der höheren 
und niederen Strafgerichtsbarkeit in die Amts- und 
Obergerichte einzugliedern sind, ist eine reine 
Zweckmäßigkeitsfrage. Besonders zu beachten ist, 
daß man sich auch schon bisher bei den verschie­
denen Typen von Sondergerichten, die uns die 
Nachweltkriegsentwicklung gebracht hat, von der 
überkommenen Gerichtsorganisation und der be­
stehenden Gerichtseinteilung weitgehend gelöst hat, 
indem man die Gerichte bald den Oberlandesgerich­
ten, bald größeren Landgerichten usw. angegliedert 
hat. Die Frage des Rechtsmittelzuges ist in der 
Strafrechtspflege ein besonders weites Feld — sie 
ist, wie schon ein Blick auf die Novellengesetz­
gebung der letzten Jahrzehnte und die großen kodi- 
fikatorischen Entwürfe in ihren verschiedenen Sta­
dien erkennen läßt, ungleich komplizierter als bei 
der bürgerlichen streitigen und freiwilligen Gerichts­
barkeit. Näher darauf einzugehen, ist hier nicht der 
Raum. Selbst wenn man aber für gewisse Gruppen 
der Strafsachen eine zweite Tatsacheninstanz und 
darüber noch eine Rechtsinstanz beibehalten sollte, 
würde ein solcher Zug sich unschwer in den drei­
gliedrigen Aufbau Amts-, Ober-, Reichsgericht ein- 
fügen lassen. In jedem Falle sehe ich keine Momente 
im Bereich der Strafrechtspflege, die die Beibehal­
tung der beiden Mittelgerichte, der Land- und Ober­
landesgerichte, notwendig erscheinen ließen.

Ebenso steht es mit der J u s t i z v e r w a l t u n g .  
Ebenso wie die meisten übrigen Verwaltungen, ins­
besondere die Finanz-, die Post-, die Eisenbahn-, die 
Arbeitsverwaltung u. ,a., mit e i n e r  Mittelinstanz 
auskommen, muß es auch bei der Justiz gehen. 
Alles, was vom Rechtszuge in der bürgerlichen Ge­
richtsbarkeit, der streitigen wie der freiwilligen, 
gilt, g ilt in zum Teil wesentlich stärkerem Maße von 
dem sog. Dienstaufsichtswege. Man wende gegen 
meinen Vorschlag nicht ein, daß praktisch damit die 
Geschäftslast der OLG.-Präsidenten der Zentral­
instanz des Ministeriums zugeschanzt würde — nicht 
um eine Verlagerung, sondern um eine wirkliche 
Abkürzung des Instanzenzuges ist es mir zu tun. 
Es gilt hier tatsächlich noch mehr als auf dem Ge­
biet der eigentlichen Rechtspflege mit dem Grund­
satz Ernst zu machen, daß eine einmalige tatsäch­
liche Sachprüfung die Regel sein muß, und zwar 
sowohl bei den sog. Aufsichtsbeschwerden aus dem 
Kreise Dritter wie bei solchen innerhalb der Be­
amtenschaft und in gleicher Weise bei dem Ver­

waltungszuge in Hinterlegungs- und ähnlichen Sa­
chen. Auf Einzelheiten brauche ich hier nicht einzu­
gehen. Alles hier Einschlägige sind m. E. rein tech­
nische, unschwer zu lösende Fragen. Dazu zähle ich 
auch die Frage, wie die Aufgaben des S t aa t s ­
a n w a l t s  sachgemäß statt bisher auf Amts-, Staats­
und Generalstaatsariwalt künftig auf Amts- und 
Oberstaatsanwalt zu verteilen wären.

VII. D ie  M i t t e l i n s t a n z
Die wesentliche Frage i$t die der Gestaltung der 

künftigen e inen M i t t e l i n s t a n z .  Soll das Ober­
gericht mehr dem jetzigen Landgericht oder dem 
jetzigen Oberlandesgericht entsprechen?

Dazu vorweg eine allgemeine Bemerkung über 
die E i n t e i l u n g  de r  G e r i c h t s b e z i r k e .

Ich rechne mit dem Einwande, mein ganzer Vor­
schlag sei, da er eine umfassende Umgruppierung 
der gesamten Gerichtsorganisation zur begrifflichen 
Voraussetzung habe, so weitschichtig, daß er von 
vornherein zum Scheitern verurteilt sei. Dem möchte 
ich entgegenhalten: jede Reform der Zivilrechts­
pflege muß unvollkommenes Stückwerk bleiben, 
wenn sie nicht mit einer durchgreifenden Neu­
ordnung der Bezirkseinteilung verbunden ist. Die 
jetzige Bezirkseinteilung mit ihren Riesen- und 
Zwerggerichten gleicher Ordnung und den zum Teil 
völlig überlebten Grenzen kann auf die Dauer nicht 
von Bestand sein. Unsere jetzige Gerichtseinteilung 
stammt noch aus der Zeit der alten Bundesstaaten 
und der Postkutsche, die Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte ist nicht annähernd in ausreichendem 
Maße berücksichtigt. M it kleinen, aus unmittelbaren 
lokalen und regionalen Bedürfnissen erwachsenden 
„Schönheitsreparaturen“  ist es nicht getan, selbst 
wenn man es bei dem jetzigen viergliedrigen Aufbau 
der Justiz belassen wollte. Diese Auffassung mit 
Einzelheiten — die man zum Teil geradezu als Ku­
riosa bezeichnen könnte — zu belegen, ist nicht er­
forderlich. Daß es bei einer Neugestaltung der Be­
zirkseinteilung mancherlei Kämpfe mit örtlich ge­
bundenen Kräften geben wird, ist klar. Die Aufgabe 
ist groß, sie muß aber einmal mit zielsicherer 
Energie in Angriff genommen werden.

Als A n k n ü p f u n g s p u n k t  für die künftigen 
Obergerichte möchte ich die jetzigen O b e r l a n d e s ­
g e r i c h t e ,  n i c h t  d ie  L a n d g e r i c h t e  wählen.

Als S p r u c h k ö r p e r  soll es bei dem D r e i ­
m ä n n e r k o l l e g i u m  verbleiben. Daß die Prozeß­
instruktion mehr oder weniger weitgehend in die 
Hand des Einzelrichters gelegt sein mag — unter 
wesentlich freierer Verfahrensgestaltung, als es in 
den jetzigen §§ 348ff. ZPO. der Fall ist —, ist bei 
dieser allgemeinen Betrachtung von nebensächlicher 
Bedeutung.

Was nun die B e h ö r d e n o r g a n i s m e n  anlangt, 
so krankt die gegenwärtige Regelung an dem merk­
würdigen Gemisch von großen und kleinen, zum 
Teil kaum lebensfähigen, OLGerichten. Es liegt auf 
der Hand, daß in zahlreichen der jetzigen OLG- 
Bezirken die Zusammenlegung der gesamten erst­
instanzlichen größeren Zivilgerichtsbarkeit zu un­
gefügig großen Behördenkörpern führen und daß 
der Weg der Rechtsuchenden zum Gericht vielfach 
auch zu weit werden würde. Wenn wir jetzt 
198 Landgerichte und 34 Oberlandesgerichte haben, 
so schiene es mir durchaus angemessen, wenn wir 
künftig etwa 60 Obergerichte hätten. M it dieser Zahl 
w ill ich nicht mehr als einen gewissen Anhalt dafür 
geben, in welcher Größenordnung ich mir das Bild 
der künftigen Gerichtsorganisation vorstelle. Ein 
genaueres Bild kann man selbstverständlich nur an
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Scheidung, d. h. auf eine eingehende Widerlegung 
jedweden Vorbringens, habe.

Davon, daß ein Beschlußverfahren in dem ange­
deuteten Sinne allmählich zu einer Oberflächlichkeit 
führen müsse, kann keine Rede sein. In Strafsachen 
hat sich das Verfahren nach § 349 StPO, in langen 
Jahren durchaus bewährt, und der Vorwurf, daß die 
Erledigung der Armensachen zu Bedenken Anlaß 
gäbe, ist niemals erhoben worden. Wenn die über­
geordnete Instanz der unteren beitritt, besteht im 
Regelfälle — wohlgemerkt, wenn der Zweck der 
oberen Instanz eben in erster Linie die Wahrung 
des Allgemeininteresses an der Einheitlichkeit der 
Rechtsentwicklung ist — kein Anlaß, die Entschei­
dung zu begründen.

Ob man die Beschlußentscheidung in die Hand 
eines kleineren (Dreimänner-) Oremiums legt, ist 
eine wohl zu erwägende, aber minder wichtige 
Frage.

Werden Revision und Arbeitsweise des RG. in der 
dargelegten Weise grundsätzlich umgestaltet, so 
wird damit d ie  A r b e i t s k a p a z i t ä t  des Re i chs ­
g e r i c h t s  ganz w e s e n t l i c h  erhöh t .

Irp übrigen darf man vor einer V e r g r ö ß e r u n g  
des R e i c h s g e r i c h t s  nicht zurückschrecken. 
Wenn der Apparat der Mittelinstanzen, der jetzigen 
Landgerichte und Oberlandesgerichte, durch den 
Fortfall der zweiten Tatsacheninstanz eine ganz er­
hebliche Verkleinerung erfährt, ist eine gewisse 
Vergrößerung des Reichsgerichts durchaus erträg­
lich und sicherlich kein Unglück. Wenn man, wie 
ich, wirklich damit Ernst machen will, das Reichs­
gericht zum Träger der einheitlichen Rechtsentwick­
lung zu machen, so muß man den Gerichtshof auch 
dementsprechend auf- und ausbauen. Daß die gegen­
wärtige Zahl von etwas mehr als 50 Zivilreichsrichtern 
völlig unzureichend ist, das gesamte Zivilrecht des 
Großdeutschen Reiches zu betreuen, liegt auf der 
Hand. Man steht hier vor der Wahl, entweder durch 
eine angemessene Vergrößerung des Gerichtskör­
pers das Reichsgericht zur Erfüllung seiner Auf­
gabe instand zu setzen oder aber es bei dem gegen­
wärtigen Zustand der Halbheit und Unvollkommen­
heit zu belassen.

Sollte das vergrößerte Reichsgericht verwaltungs­
mäßig zu einem ungefügig großen Gebilde werden, 
so würde die Erwägung nahe liegen, die Straf­
rechtspflege auszuscheiden und den Volksgerichts­
hof zu einem einheitlichen höchsten Reichsstraf­
gericht auszubauen.

M it diesen Darlegungen ist es mir nur darum zu 
tun gewesen, die Richtung anzudeuten: eine w e ­
s e n t l i c h  g e s t e i g e r t e  B l u t z u f u h r  und  eine 
w e s e n t l i c h  e r h ö h t e  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  
des R e i c h s g e r i c h t s  — n u r  so kann  esse i ne  
S t e l l u n g  als T r ä g e r  der  R e c h t s e i n h e i t  
a us f ü l l en .  Wie sich das im einzelnen zahlenmäßig 
gestaltet, interessiert im Augenblick noch nicht. Es 
ist für mich auch keineswegs eine grundsätzliche 
Frage, ob der Weg zum Reichsgericht in allen ober­
gerichtlichen Sachen offenstehen soll oder man nicht 
zur Vermeidung eines übermäßigen Zustroms ge­
wisse Beschränkungen einzubauen genötigt ist.

IX.
Zu den A m t s g e r i c h t e n  sei folgendes bemerkt: 

Wie schon oben erwähnt, schwebt m ir als angemes­
sen eine Zuständigkeitsgrenze von 1500 oder 2000 SftM 
vor. Das Amtsgericht soll also auf dem Gebiet der strei­
tigen Gerichtsbarkeit nicht ausgesprochenes Baga- 
tellgericht sein — im Gegenteil das Gros der Rechts­
streitigkeiten des sog. täglichen Lebens gehört dort­

hin. Das ist wichtig für die Gestaltung der B e ­
z i r k s e i n t e i l u n g .  Vielfach müssen in dünnbevöl­
kerten Gegenden Zwergamtsgerichte als Stellen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit bestehen bleiben. Es ist 
aber weder notwendig noch zweckmäßig, jedes 
kleine Amtsgericht auch mit der streitigen Gerichts­
barkeit zu befassen. Der Richter, der sich am Zwerg­
amtsgericht vornehmlich mit Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zu beschäftigen hat und 
jede zweite Woche eine kleine Zivilsitzung abhält, 
kann auf dem Gebiete des Prozesses auch nicht an­
nähernd das leisten, was bei einer Zusammenfassung 
der Zivilsachen für einen größeren Bezirk geleistet 
werden kann. Der Amtsrichter, der als juristischer 
Polyhistor und gleichzeitig als der patriarchalisch 
wirkende Vertraute seines Bezirkes alle juristischen 
Dinge zu erledigen hat und auch sachgemäß erledi­
gen kann, ist eine jedenfalls weder jetzt noch in 
der Zukunft vorhandene Gestalt — mag man sein 
Verschwinden im Wandel der Zeiten bedauern oder 
nicht. Ebenso wie die höhere erstinstanzliche Zivil­
gerichtsbarkeit der Obergerichte muß die niedere 
der Amtsgerichte räumlich so zusammengefaßt sein, 
daß den einzelnen Spruchstellen so viel Sachen zu­
fallen, daß die mit der Zivilrechtsprechung befaßten 
Richter in ihr voll aufgehen können. Es gilt hier 
Emrichtungen, die man auf dem Gebiet der Straf­
rechtspflege schon längst getroffen hat, auf die 
Zivilrechtspflege in angemessener Weise zu über­
tragen. Ob man dabei Amtsgerichte als selbstän­
dige Behörden bestehen läßt und bei einem die 
Zivilsachen für mehrere Bezirke zusammenfaßt, oder 
ein Amtsgericht mit diesem oder jenem benach­
barten Zwerggericht zu e inem Organismus, be­
stehend aus Haupt- und Nebenstelle, zusammenlegt, 
oder ob man in größerem Umfange auf nur mit 
einem Rechtspfleger besetzte Zweigstellen abkommt, 
sind Fragen der Zweckmäßigkeit, die nach den 
mannigfach verschiedenen örtlichen Verhältnissen 
der einzelnen Gegenden verschieden gelöst werden 
müssen. Wesentlich ist mir hier nur der Hinweis 
auf die vielfältigen Möglichkeiten, die ich im Inter­
esse einer möglichst elastischen Organisation voll 
ausgeschöpft wissen möchte.

Der Re c h t s z ug  vom A m t s g e r i c h t  an das 
O b e r g e r i ch t - i s t  zwangsläufig gegeben. Darüber, 
daß Bagatellstreitigkeiten bis zu einer gewissen Ob­
jektsgröße — gleichviel auf welche Summe man nun 
die Grenze festlegen mag — eine zweite Instanz 
überhaupt nicht tragen können, dürften ernste Mei­
nungsverschiedenheiten kaum bestehen. Was im 
übrigen den Rechtszug anlangt, so sehe ich keinen 
Anlaß, ihn etwa grundsätzlich anders zu gestalten 
als in den Sachen der höheren Zivilgerichtsbarkeit. 
Auch hier reicht es völlig aus, den Parteien die 
r e c h t l i c h e  Nachprüfung der in der einen Tat­
sacheninstanz ergangenen Entscheidung zu ermög­
lichen. Es liegt in der Natur der Verhältnisse, daß 
hier die zweite Instanz weniger unter dem Gesichts­
punkt der Wahrung der Rechtseinheit als unter dem 
der Kontrolle, der Abhilfe gegen materielle Fehl­
entscheidungen oder verfahrensrechtliche Verstöße, 
stehen würde. Die oben dargelegten Gesichtspunkte’ 
die gegen eine zweite Tatsacheninstanz sprechen! 
greifen hier in genau der gleichen Weise wie bei 
den obergerichtlichen Sachen durch. Auch in den 
Sachen, die die Parteien in erster Instanz ohne 
rechtskundigen Beistand durchgeführt haben, be­
steht kein Anlaß, die Wiederholung des Prozesses 
mit anwaltlicher Hilfe zu ermöglichen. Daß eine 
nach österreichischem Vorbild beschränkte Berufuno 
keine größeren Vorteile als eine reine Rechtsinstanz

163



)##* 0���=�'� a���������� 	������ �����������!�

!������ (&�8��� ���� !������� �!��� ������&���+� ��9� �����
����� ����������� E���:�&����� �&�� 8��� <�����������'�
������ @��'�� ����� ����8�=�'����� ����� 0����!�� �����
(&�8��� ���� ��������� �!��� ����������� C���� 8��������� 
���8��� 0���3���� ������ 8��� 1�������������� 	��� 
����+� /

��3��� �=���� ���� ��� ���9���B&���� �C�''������ (��� ����
3��� 8��� C&�������� 0��!��� 8��� B�1����������!��C����
1��������+�B�� ���'��������� (=��� ��(�9� �����3�������
'�� �����+� ����� ( ���� ���� 8��� ���8���C� 8��� 2���3� 
!��8��� 8����� ���'���������� &!��� 8��� 3��� 1��������
��(�9� 1�������8����� 0������� ����� C����� ������ �! 
���(=����+� B��=����� ������ �3� <�����:��C��� ������

Vergleiche in
7��� D�33�������������

�+
���� ������� �3� 8��� ����������� <;�����C���� ������

7���������� ��8� 8�3��� ������ 7�����������!&��� �3�
���:��'�9� ���� !������ ����� ���3���� '��� 	���� �� 
C�33��+� ���� 	�����:�������� ���� !�C��������� 8���� 
���� �������������+� ��� � � � � 3 � /� �����8����� ����8 
�����8��� /� A��C��� ���� ���� ����� ������� 8��� " � � � � � 8 �
8��� ���� ����������� ������8��� ������������7���&����� 
3����� 8��� ���������+� ������ =�8���� ����� ������� 8���
�3����8�� 8�9� � � � � = � � � � � � � ����� ��(������ ����(�����
������ ������ (��������8�� 7���&�����3����� !������+�
���� ���� !���&�8��� ��� 8��� "�������� @�8��� ���'������
����������� 1��� ����3� ��3� ��(��������� �����8���� 
������ 2�!������ '�� 3������� 8+��+� ������� �����8����K�
0��:����R � '�� 1��(��C������� ��8� 8�3��� 8��� ���� '��
1����������� �8��� 1��� 8����3� 	�����C������ 2�!������
'�� 3������� 8�3��� 8���� ����� 8��� "�����8� 8��� ����
������������� '�� ������+� ������!�� � ���� �&�� 8��� �� 
��������1���	�����3������� ������ 8���C����!(�����8��
�8��� ������ 8��� 8��� �����8���� ����:������8�� � � 
����+� ������ 0�����'���� �8��� E����!����'���� 8���
������ 8��� "�����8� 8��� ���� '�����8��� 	������ 3���
������ ���� ������ ��������� !��8��� ������ !������+� ����
=�8���� ��8��� ������ ������� 8������ 8�9� 8��� ��� ,�����
������8�� 	��������� 8��� �����������=��������� ��� 
:�������� 8��� ���������� ���'����� ����� ����� ������
2��������8� ������ 7��������� ��8� ��������� ������ ������
IA��'�9KJ�7���������� ����� C���+� ����� 8������ ����7�� 
��������8� '(��� ���������� 0������� ��������� ���������3�
������ ��8� 3 ��� 8��� <��C3����� 8��� 3������������� 
������� 7���������� ��� O�..G� "2"+

������ 	����������� ���� ��� ����� 3 ���8�3� 2���8���'�
8��� � � � � � � � � ' � � � ������ ��!�8����� '�� ���+� ���
�������������� ����������� ���� 8��� ����������� ��3;� 
����C����� 8��� A�������� ����� ����3� "����!��� ������
�����������=�������� 7���&�����3����� &!��� 8��� "� 
����8� 8��� ���� ���'��=�3��+� <��� C���� ��� 8�����!�
����� ���� ���������� !�'��������� ������ 7��������� ���
����������(����������8���� ��'���C������� (���� 8���
A�������� 3 ��� ������ ���:�������� ���� 8��� 0 � � � � � � �  
� � � � � � � � � � 8��� ���� �!'�����+

���� ���9��� ����� 8��� 2�������� ��C����� @��8���������
7���������� �����8� ! ����� ��8��&��8���7�����������!&���
'�+� E�33�� 3��� �!��� 8����� ,=���� ������ 8��� %�:��� ���
3�9� 3��� ������������� 8�9� 8��� Q7��������R � ��� e���� 
����� ������� ��8����� ���� 8��� 0 � � � ; � � � � � � 8��� ���K

�J � � ���1��(������ ���� 8��� C&�'������3�7�������+�<������
"������8������ %��:'���� ������������ "���� 8��� 7����������
Q� � �� 7��������� �� � ���������R +� ��� ���� ��� 0�������� �� 
��33���� 8��� ,����� 8��� 0�3��������!�(��������� �&��
����������1�����!�������� ��� 7��!��8���� 3 ��� 8�3� ��� 
:��'�9� 8�3�=����� ��� ����3� !����8����� 0�����'� '�� !� 
���8����� �+���

8��� ,����� 8��� 0!!���� 8��� '(������ ���������������'�
/� ������ ��8���� ���8� ,������� 8��� ����� ��������
'(�����=���������!��� ��8�8��� ��� 8����3� �8���@���3�
������ ����� B(��C3=9��C���� !����(������ (��8���
3&����+� �3� '�� 8��� D��������� ��������� '�� ���3����
3�9� 3��� �!��� �!����� (��� !��� ��8����� ���9��� 	� 
���3:��!��3��� 8��� < ��� ��!���� ����� 1��� &!��C�3 
3����� 7������������� ��8� "��������� ����� '�� 3�����+�
D����������� 8���� �!��� 8��� 	&�C������ ���� 8��� 1��(�� 
����������������� ���(�����C������ ��8� 8��� e���� 
���������C���� 8��� '��� ��;�������� ������8��� �3 
������������� 8�'�� �&������ 1��� 8��� ,����� 1��� 1��� 
������� '��&�C'�(������+

Ehesachen1)
��+� 2 � �8 �C � � � "�����

�������3 ��� 8��� 8������ ��������(��8��� ����� ����!�� 
8��� 1��������������������� D����d���'��� /� 	&�C 
���3��1��� D�������8� ��8��C������ 1��� 	�����3������
��8�b2����������3������ /� ���+

���� 	����������� ���� ��������� 8����� '�� ��������� �!�
8���0 � �����;���� � ����� ����7����������3)�	��������������+�
������ ,����� ���� ���!��1����=�8����� '�� 1��������� ��8�
( ��8� 8���� ����� ��� 8��� 	�����:�������� (���� 1���
C������ ������ ��8���� !����(�����+� ���� ���+� Q7�� 
�������� '��� 0����������������� 8��� ���R � ���8� �����
!��� %������ !���������� C����� � � � � � � � � � � � = � �  
� � � � � � � 0!��8���� ���8���� ������� ��8����� ���� 8���
!��8���������� 0��8���C� ����������� 7���=����� 1���
7���=����� �������� ���!��&!��(��8���� I , � � � � � � � � �
Q7�3� ������ '�3� ������ ��������R � �+�G)J�� (������
'(��� ����������� 0��(��C������ ��!���� ���!��� �!���
������ 8��� �����C���� 1��� 	��������8������� ������+�
��� ��!�� ����� C������ 7��������� '��� 0������������ 
����� 8��� ����� ����� ������ &!��� 8��� 1��������� 
������������,������ 8������ 7�����������8���@��8���� ����
'(�����=����� 8��� 1�������������������� %�d��8�������
8��� ���������8����� ��(��8����� A��'������ �� 
��������+

����'8�3� ���� ������ 8��� B�!��������� 8��� 7 � �  
� � � � � � � � � ! & � � � �&�� 8��� < ��( ��C���� 8��� 0�(=����
'��� 0���;������ 8��� A�������� ������ 8��� ����������
���'�(��8��+� ����� 3��8������� ������� ����� 8���������
< ��( ��C����/� ������� ���� ( ��C����� ���=������� �&��8���
��������9� 8��� ���������� ��(����� ����� ����� (��8���
'�� 1��������� /� ����� 7 � � � � � � � � � + � � � � � � � �=��� 
C���� 8��+� ���� ���� ���� 2���8� ������=��������� 	����� 
����� ��8� (����� 8�8����� ����������������� ����:�� 
����8��� 	�������(��8���� &!��� O�*G� 	02�!L+� 3���
������ !����8������ 8��� 7�����������!&��� ������ 
������8��� 2�!&��� '�� 1���&���+

���� ���� ������������(����� ������ !������� 1��+� ������
���'��� 	����� 1��� L%2+� ����C����+

������������8���!��9��< ��( ��C����'���:��'���������
0!(��C����� /� 3��� 8����� �3� A��'�9� ���!��� �8��� �3�
0�3��������1��������� ���������� /� C����� < ��( �� 
C���� '��� 0���;������ ��8� !���&�8��� ������ 8��� !� 
���8���� 2�!&��+� ������ �=���C���� ( ��8� 1���3����
8����� 8��� A��'�9��!&��� �!��������+

��+
���� ���2+� 1+� 6+�F���� )G#*� ���� ���� �!��� 8�3��������

�3� 8��� 7��������� ��8� 8��� 7�����������!&��� ��� ��� 
������� ����� E������� '����&���+� ��� ���� 8��� (��������
"����33����8��� O*5����2+�� (������ ���3��������� 
�����1�����!�������� 8��� ���������� �&��8���B���� �����
8��� �����8���� ��8� ��� 7��!��8���� 3 ��� 8�3� ���K�
:��Z�9� ���C��������+� ��3��� ���� 8��� A��!��3� 8���
Q � � � � � 8 � � � � � � � � � � � � R � (��8��� ������&���+�
0����8����� C���� 8������ ����� ������ C����� ��8���





1340 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabc

eingeschlagenen Praxis herausgebildet hat, gerecht 
werden und ihn überhaupt verstehen und nach ge­
ordneten verfahrensrechtlichen Grundsätzen — die 
für die einwandfreie und gerechte gebührenrecht­
liche Beurteilung unentbehrlich sind — handhaben.

III.
i Worin besteht denn nun dieser „Gesamtver­
gleich“ ? Er ist die verfahrensrechtliche Beendigung 
des Eheprozesses, in welchem bereits Scheidungs­
urteil ergangen ist, durch eine die Weiterführung 
des Prozesses vereitelnde Prozeßhandlung eines der 
Ehegatten oder auch beider Ehegatten. Dies ist der 
e ine Teil der Gesamtvereinbarung. Der andere  
Teil — und zugleich die G e g e n l e i s t u n g ,  gegen 
welche die Prozeßbeendigung „ausgehandelt“  wird 
(gerade dieser Begriff kennzeichnet die Rechtslage 
und den Vergleichscharakter der Gesamtabrede am 
besten), ist die Unterhaltsregelung. Sie kann für sich 
allein betrachtet ebenfalls ein Vergleich sein, 
braucht es aber nicht. Denn auch ohnedem ist der 
Charakter des Gesamtabkommens als Vergleichs 
— und damit „Ges amt  Vergleichs“  — allein schon 
durch die Gegenüberstellung von Leistung und 
Gegenleistung erfüllt, sofern nur auf b e i d e n  
Seiten ein wirkliches Nachgeben, das Aufgeben 
einer wirklichen Rechtsposition vorliegt. Dann sind 
be i de  Verfahren, der Eheprozeß und das Unter- 
haltsverfahren, durch Vergleich beigelegt. Damit ist 
aber in beiden die Vergleichsgebühr so entstanden, 
wie sie auch sonst bei einheitlichen Vergleichen, die 
mehrere Verfahren umfassen, zur Entstehung ge­
langt, d. h. als einheitliche Vergleichsgebühr nach 
dem zusammengerechneten Streitwert beider Ver­
fahren.

Die Regelung kann im einzelnen sehr verschieden 
aussehen. Es kann auf die Weiterführung des Ehe­
prozesses schon durch Rechtsmittelverzicht, aber 
ebensogut auch nach bereits erfolgter Rechtsmittel­
einlegung durch Rücknahme des Rechtsmittels ver­
zichtet werden. Auf der anderen Seite kann auf 
jeden Unterhalt beiderseits oder auch einseitig ver­
zichtet, kann aber auch eine positive Unterhaltsver­
pflichtung — so wohl vor allem in den Fällen des 
§ 55 EheG. — eingegangen werden.

Wesentlich für die Bejahung der vergleichsweisen 
Beilegung gerade auch des E h e r e c h t s s t r e i t s  
ist allein, daß in diesem ein weiteres gerichtliches 
U r t e i l  e r s p a r t  wird. Denn das ist das Haupt­
merkmal eines jeden Vergleichs im prozessualen 
und vor allem im gebührenrechtlichen Sinne des§13 
Ziff. 3 RAGebO. Deshalb scheiden alle Vereinba­
rungen, welche nur auf Vereinfachung des Prozeß­
stoffes, vielleicht auch Beschleunigung abzielen, 
d. h. also die sog. Z w i s c h e n v e r g l e i c h e  oder 
P r o z e ß l e n k u n g s a b k o m m e n ,  aus. So gelangt 
man ohne weiteres zu dem zwar immer wieder an­
gefeindeten, aber rechtlich vollkommen einwand­
freien und unangreifbaren Ergebnis, daß die eigent­
liche S c h e i d u n g s e i n i g u n g  der Ehegatten, d. h. 
ein Abkommen, das ja begrifflich auf E r l aß  eines 
Scheidungsurteils abzielt, niemals Vergleich und da­
mit niemals Bestandteil eines Gesamtvergleichs sein 
kann.

Begrifflich völlig davon verschieden ist eine Eini­
gung, die erst getroffen wird, nachdem der du r ch -  
g e f ü h r t e  Streit der Ehegatten bereits zu einem 
Urteil geführt hat, d. h. wenn bereits Scheidungs­
urteil ergangen ist. Kommen dann die Parteien zu 
der Erkenntnis, es sei besser, den Scheidungsprozeß 
nicht erst noch in die höhere Instanz zu tragen, statt

dessen vielmehr unter bestimmten Bedingungen sich 
mit dem ergangenen Urteil einverstanden zu erklä­
ren und abzufinden, dann kann d iese Einigung 
sehr wohl den Eheprozeß vergleichsweise beilegen 
und sehr wohl Bestandteil eines darauf abzielenden 
Gesamtvergleichs sein. Denn dann geht die Ver­
einbarung dahin, das Anrufen der höheren Instanz 
beiderseits zu erübrigen und damit ein — weiteres 
U r t e i l  zu ersparen.

So erklärt sich die unterschiedliche Behandlung 
eines R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t s ,  der einmal als 
zur Beilegung des Eheprozesses dienend, ein ander­
mal dagegen dazu nicht als geeignet angesehen wird 
und damit einmal Bestandteil eines Gesamtvergleichs 
sein kann, ein andermal nicht. Denn letzteres ist 
stets der Fall, wenn er zu einer vor Urteilserlaß 
zustande gekommenen, gerade die Scheidung be­
zweckenden Einigung gehört. Er dient dann nur 
beschleunigter Herbeiführung der Rechtskraft des 
wunschgemäß ergangenen Urteilt.

Damit erledigen sich die gegen diese unterschied­
liche Behandlung gerichteten Angriffe, die nur mög­
lich sind, wenn und solange man sich den Unter­
schied in der Rechtslage nicht klarmacht.

Die Praxis hat aber noch eine besondere Art der 
Gesamtvergleiche durch die „ T e i l “ -Ges amt  v e r ­
g l e i c h e  anerkannt. Ein Teilvergleich erledigt den 
Streit in quantitativer Hinsicht nur zum Teil, umfaßt 
also nicht den ganzen streitigen Anspruch oder nicht 
alle streitigen Ansprüche. Das ist auch im Ehe­
prozeß möglich. Denn jeder der Ehegatten kann 
se inen  Scheidungsanspruch mit besonderer Klage 
bzw. Widerklage verfolgen. Jede von ihnen kann — 
trotz der Notwendigkeit der Einheit der Entschei­
dung — ihr besonderes Schicksal haben. Deshalb 
können die Ehegatten sich auch in der Weise eini­
gen, daß gegen entsprechende Unterhaltsregelung die 
Klage des einen Ehegatten nicht weiter verfolgt, 
sondern, sei es in erster, sei es in höherer Instanz 
zurückgenommen wird und Urteil nur auf die Klage 
und den Scheidungsanspruch des anderen Teils er­
geht. Darin liegt dann ein Teil-Gesamtvergleich, 
der genau wie jeder andere Gesamtvergleich zu be­
urteilen und zu bewerten ist und die Vergleichs­
gebühr für die — teilweise — Beilegung des Ehe­
prozesses (gleichwohl nach dem vollen Streitwert) 
entstehen läßt.

;E�
Damit ist das Wesen des heute so in den Vorder­

grund gerückten Gesamtvergleichs im Eheprozeß 
in seinen Grundzügen abgezeichnet.

Um ihn gruppiert sich eine Fülle von gebühren­
rechtlichen Fragen, auf die im einzelnen einzugehen 
nicht Aufgabe dieser Zeilen ist. Vor allem ist es 
die Berechnung der V e r g l e i c h s g e b ü h r  des 
A r m e n a n w a l t s ,  die gewisse Schwierigkeiten des­
halb bereitet, weil die Festgebühr des Armenanwalts 
(die bekanntlich durch die VO. v. 6. Mai 1941 auf 
25 ¿/Ui [in höherer Instanz also 32,50 SUtj erhöht 
ist), m it hineinspielt und mit der gestaffelten Ge­
bühr für das Anordnungsverfahren kombiniert wer­
den muß.

Überhaupt ist naturgemäß der a rmen r e c h t ­
l i c h e n  B e h a n d l u n g  dieser Fälle besondere Auf­
merksamkeit zu widmen, um überhaupt die Grund­
lage für eine Haftung der Reichskasse zu schaffen, 
soweit die Gesamtregelung über den Eheprozeß — 
wenn für ihn das Armenrecht-bewilligt ist — hinaus­
greift.

Schließlich spielt eine erhebliche Rolle die Frage,
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Rechtsführung und Formzwang
Von Amtsgerichtsrat Dr. J. G. B r a u n , Homburg-Saar

Die Vorteile, die der rechtsgeschäftliche Form­
zwang besitzt, sind kaum Irgendwo so kurz und klar 
ausgesprochen worden wie in den Motiven zum 
Entwurf des BGB. Bd. I S. 179. Da heißt es: „Die 
Notwendigkeit der Beobachtung einer Form ruft bei 
den Beteiligten eine geschäftsmäßige Stimmung her­
vor, weckt das juristische Bewußtsein, fordert zur 
besonnenen Überlegung heraus und gewährleistet 
die Ernstlichkeit der gefaßten Entschließung. Die 
beobachtete Form ferner stellt den rechtlichen Cha­
rakter der Handlung klar, dient, gleich dem Gepräge 
einer Münze, als Stempel des fertigen juristischen 
iWillens und setzt die Vollendung des Rechtsaktes 
außer Zweifel. Die beobachtete Form sichert endlich 
den Beweis des Rechtsgeschäfts seinem Bestände 
und Inhalt nach für alle Zeiten; sie führt auch zur 
Verminderung oder doch Abkürzung und Verein­
fachung der Prozesse.“  Dazu kommt — gerade in 
unserer Zeit — noch eins: die Beurkundung der 
Rechtsgeschäfte erleichtert in allen Fällen die Kon­
trolle über die rechtlichen Beziehungen der Par­
teien, soweit sie aus sozialpolitischen, preispoliti­
schen oder sonstigen Gründen notwendig oder wün­
schenswert erscheint.

Es ist aber klar, daß das Erfordernis der Form, 
auch wenn darunter nur die Schriftform verstanden 
wird, für die meisten Geschäfte des täglichen Lebens, 
die sog. Kleingeschäfte, eine untragbare R e c h t s ­
v e r k e h r s b e l a s t u n g  bedeuten würde. Niemand 
kommt wohl auf den Gedanken, es sei zweckmäßig, 
für den Kauf einer Zeitung oder den Kauf von Le­
bens- und Genußmitteln in kleinen Mengen die 
Schriftform zu fordern. Für solche Geschäfte min­
derer Bedeutung verlieren zudem die erwähnten 
Vorteile fast ausnahmslos ihre Bedeutung. Wer sich 
10 Zigaretten kauft, braucht nicht vorher in eine 
„geschäftsmäßige Stimmung“  versetzt zu werden, 
die sein „juristisches Bewußtsein“  weckt und eine 
„besonnene Überlegung“  ermöglicht. Es besteht 
auch hier kein Bedürfnis, den Beweis des Rechts­
geschäfts „seinem Bestand und Inhalt nach für alle 
Zeit zu sichern“ .

Das BGB. kennt indessen zu wenig Formvor­
schriften. Hier gelten sie nur für solche Geschäfte, 
bei denen die besonnene Überlegung und die Ernst­
lichkeit der gefaßten Entschließung gesichert wer­
den soll — so bei dem Schuldanerkenntnis, dem 
Schuldversprechen, bei der Bürgschaft, dem eigen­
händigen Testament und bei allen Geschäften, für 
die Beurkundung verlangt wird — Vermögensüber­
tragung, Grundstücksveräußerung, Schenkungsver­
sprechen, Erbschaftskauf — oder der Abschluß des 
Geschäfts vor einer Behörde zu erfolgen hat, wie 
beim Ehevertrag, Erbvertrag, bei der Annahme an 
Kindes Statt, Ehe und Auflassung. Keine Rücksicht 
haben die Schöpfer des BGB. bei den Formvor­
schriften auf die Notwendigkeit der B e w e i s s i c h e ­
r u n g  genommen. Das war kein Wunder zu einer 
Zeit, in der die Freude über die Errungenschaft der 
Mündlichkeit des Verfahrens noch nicht alt war und 
man dem Zeugenbeweis noch optimistischer gegen- 
überstahd als heute. Für uns aber lautet die Frage: 
wie kann d e r Z e u g e n b e w e i s ,  d i e s e s  
s c h l e c h t es t e  und  z u g l e i c h  t eu e r s t e  B e ­
w e i s m i t t e l ,  das unserer Wirtschaft an Arbeitsver­
lust schon Millionen gekostet hat, auf das Notwen­
dige beschränkt werden, also vor allem auf die

Wiedergabe rein sinnlicher Wahrnehmungen, für 
die ein anderes Beweismittel nicht vorhanden ist? 
Die Erweiterung des Formzwangs dient der Lösung 
dieser  ̂ Frage. An die Stelle des Zeugenbeweises 
muß künftig in weitem Umfange der Urkunden­
beweis überall da treten, wo es sich um' den Ab­
schluß von Rechtsgeschäften handelt.

Formzwang — regelmäßig Schriftlichkeit — muß 
gefordert werden für alle Verträge, die im Streit­
fälle erfahrungsgemäß nicht selten einen Ratten­
schwanz von Beweisfragen gerade bezüglich ihres 
Abschlusses nach sich ziehen. Ich denke dabei vor 
allem an die Dauerschuldverhältnisse, insbesondere 
an Sukzessivlieferungsverträge, Abzahlungsgeschäfte, 
Werkverträge — darunter wiederum und nicht zu­
letzt an die Verträge zwischen Bauherren und Archi­
tekten bzw. Bauunternehmern. Ich denke vor allem 
an den M i e t v e r t r a g .  Gewiß, w ir haben für ihn 
eine Schriftform im § 566 BGB. Aber sie ist eine 
Halbheit. Sie sollte nicht einmal vor Übereilung 
schützen (vgl. RGZ. 86, 35), sondern wurde nur mit 
Rücksicht auf § 571 BGB. geschaffen, m it Rücksicht 
also auf den Grundsatz: „Kauf bricht nicht Miete.“  
Dem in den Mietvertrag eintretenden Grundstücks­
erwerber sollte die Möglichkeit geschaffen werden, 
sich über den Umfang und Inhalt der auf ihn über­
gehenden Verpflichtungen m it Zuverlässigkeit zu 
unterrichten (vgl. Protokolle zum BGB. Bd. II 
S. 147ff., 178; RGZ. a. a. O. S. 32). Aber die Form­
vorteile: Schaffung eines klaren und vollständigen 
Willensausdrucks, Merkmal für die Perfektion des 
Vertrages, Abgrenzung gegenüber den Vorverhand­
lungen, Konzentration der Aufmerksamkeit der Par­
teien — tun dem unbefristeten Mietvertrag genau 
so not wie dem befristeten. Vor allem die S i c h e ­
r u n g  des Bewe i ses :  Es wird doch niemand be­
haupten können, daß ein auf 3 oder 5 Jahre abge­
schlossener Mietvertrag im Mietprozeß an beweis­
erheblichen Tatsachen — gerade was den Vertrags­
inhalt angeht — ärmer sein müsse als ein unbefriste­
ter Vertrag, der vielleicht schon 5 Jahre läuft und 
an dessen Zustandekommen im einzelnen sich die 
Parteien mangels schriftlicher Unterlagen oft nur 
mühsam und lückenhaft erinnern.

M it dem Wert des rechtsgeschäftlichen Gegen­
standes und der Dauer der eingegangenen Bindung 
mindert sich im allgemeinen die Bedeutung des 
gegen den Formzwang vorgebrachten Gegenargu­
mentes: Behinderung des Rechtsverkehrs. Es ist 
doch nicht so, daß die Schriftform etwa beim Woh­
nungsmietvertrag oder beim Grundstückspachtver­
trag eine untragbare Belastung der Parteien bedeu­
tet, oder daß sie bei der Bürgschaft oder dem 
Schuldversprechen den Rechtsverkehr ungebührlich 
behindert — schon weil bei diesen Geschäften ein 
schutzwürdiges Interesse an rascher Abwickelung 
im allgemeinen gar nicht besteht — im Gegenteil die 
gerade hier — bei Bürgschaft und Schuldversprechen 
bzw. -anerkenntnis — so häufigen „Wirtschaftsver­
träge“  bekämpft werden müssen, ohne Rücksicht 
auf den Wert des Gegenstandes. Der Vorschlag 
W e i m a r s  in JR. 1935, 102f. für die Bürgschaft, 
das Schuldversprechen und -anerkenntnis und für 
das Schenkungsversprechen Formfreiheit bis zu einer 
gewissen Wertgrenze (er schlägt 3—500 9tM vor) zu 
gestatten, kann daher nicht gebilligt werden; zu 
erwägen wäre vielleicht, ob nicht das Schenkungs-
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Aus der Untersteiermark 
1. Ü b e r l e i t u n g s m a ß n a h m e n  

Durch eine Reihe von VO.en des CdZ. in der Unter­
steiermark wurde die Überleitung dieses Gebietes in das 
Reich in Angriff genommen. Für den Amtsbereich jeder 
Bezirkshauptmannschaft und in den Städten Marburg, 
C illi und Pettau wurden politische Kommissare eingesetzt, 
die im Aufträge des CdZ. die anordnende und vollziehende 
Gewalt ausüben. Als Zahlungsmittel wurde der Dinar 
und der Reichskreditkassenschein im Verhältnis von 1 D i­
nar =  0,05 ¿R.JI zugelassen. Die Verfügung über Guthaben 
jeglicher A rt wurde vorläufig verboten und ein allge­
meiner Preisstop mit Stichtag 1. April 1941 angeordnet.

Der Erwerb von Grundeigentum sowie von Betrieben 
ist nur mit Genehmigung wirksam. Für sämtliche Ver­
eine, Organisationen und Verbände wurde ein Stillhalte- 
kommissar bestellt. Arbeitsplätze dürfen nur mit Zu­
stimmung des zuständigen Arbeitsamtes verlassen werden. 
Da die NSDAP, vorläufig nicht aufgebaut wird, wurde 
der „Steirische Heimatbund“ zur Organisation, in der

alle Untersteirer tätig sein können, erklärt. Ferner wurden 
durch Bewirtschaftung der Verbrauch von Lebensmitteln, 
Spinnstoffwaren, Schuhen und Leder, sowie eine Reihe 
arbeitsrechtlicher Vorschriften und die Dienst- und Lohn­
verhältnisse für nichtbeamtete Gefolgschaftsmitglieder des 
öffentlichen Dienstes, geregelt. Eine Reihe von Wiener 
Banken konnte Filialen errichten.

Aus Kärnten und Krain
1. Ü b e r 1 e i t u n g s m a ß n a h m e n 

Die ersten Verordnungen des CdZ. für die besetzten 
Gebiete Kärntens und der Krain betrafen die öffentliche 
Sicherheit, die Feststellung der Zahlungsmittel (gleichlau­
tend wie in der Untersteiermark), den Preisstop, die Be­
wirtschaftung von Nahrungsmitteln, Spinnstoffwaren usw., 
die Einsetzung eines Stillhaltekommissars für Vereine so­
wie die Beschlagnahme des gesamten Volks- und staats­
feindlichen beweglichen und unbeweglichen Vermögens.

(Abgeschlossen am 4. Juni 1941.)

M itte ilungen
Jahresbericht 1940 des Ehrengerichtshofs 

des NSRB.
Bei den Gauehrengerichten des NSRB. und der Deut« 

sehen Rechtsfront waren in der Zeit vom
l.Jan. bis 31. Dez. 1940 insgesam t...............821 Sachen
anhängig. Hiervon fanden ihre Erledigung 
in diesem Zeitraum durch
Freispruch1..................................... 7 Sachen
W a rn u n g ..................................... 13 „
V erw e is.....................  25 „
Verweis mit Nebenstrafen . . . .  3 „
Antrag auf Ausschluß und einst­

weilige Verfügungen..................110 „
Ablehnung der Eröffnung bzw.

Einstellung der Verfahren . . 285 „
sonstige Erledigung, z. B. Zu­

rücknahme der Beschwerde,Ab­
gabe an andere Gaue, Schlich­
tung, Tod usw...............................25 „  468 „

so daß am l.Jan. 1941 anhängig bleiben: 353 Sachen
Am stärksten belastet waren die Gauehrengerichte: 
Berlin, wie in den Vorjahren, mit 127 Sachen 
Sachsen „  96 „
Köln-Aachen „  53 „

Daran schließen sich die Gauehrengerichte Wien, 
Schlesien, Südhannover-Braunschweig, Bayerische Ost­
mark, Schleswig-Holstein an.

Den Gesamteingängen im Jahre 1940 von 821 Sachen 
stehen 1095 Ehrengeric'htssachen im Jahre 1939 gegenüber.

Von diesen 821 bei den Gauehrengerichten zur An­
zeige gebrachten Ehrengerichtssachen sind in der Zeit 
vom l.Jan. bis 31. Dez. 1940 insgesamt 71 Beschwerde­
sachen dem Ehrengerichtshof vorgelegt worden. Hier­
von wurden insgesamt 51 Sachen erledigt, und zwar
durch U r t e i l .........................  24 Sachen
durch B e s c h lu ß ..................  26 „
durch Rücknahme der Beschwerde 1 „

Im Berichtsjahr wurden gemäß § 9 Abs. II EGO. vom
13. März 1937 (Antrag auf Genehmigung zur Einleitung 
eines Ehrengerichtsverfahrens gegen beamtete Rechts­
wahrer) 7 Sachen von den Gauen dem Ehrengerichtshof 
eingereicht. Gemäß der Bestimmung des § 35 Abs. II 
EGO. (Beschwerde gegen das Urteil des Oauehrengeqichts 
kann auch vom Gauführer eingelegt werden) sind 
5 Sachen beim Ehrengerichtshof anhängig geworden.

Die Zahl der ein- und ausgegangenen Schriftstücke 
des Ehrengerichtshofs belief sich auf 2143 im Berichtsjahr.

Die vom Reichsrechtsführer anläßlich der Wiederver­
einigung Österreichs mit dem Reich erlassene Anord­
nung über Gewährung von Straffreiheit für Mitglieder

des NSRB. und der Deutschen Rechtsfront v. 10. Mai 1938 
wirkte sich weiterhin wie folgt aus:

Bei den Gauehrengerichten des NSRB. und der Deut­
schen Rechtsfront kamen 18 Verfahren zur Einstellung. 
In 6 Fällen ist die Eröffnung eines Ehrengerichtsverfah­
rens mit Rücksicht auf jene Anordnung abgelehnt worden.

Die Anordnung des Reichsrechtsführers fand also für 
das Berichtsjahr in insgesamt weiteren 24 Fällen An­
wendung. Damit kann die Auswirkung jener Anordnung 
im großen und ganzen als abgeschlossen gelten.

Berlin, den 21. Mai 1941.
Der Vorsitzende des Ehrengerichtshofes 
des NSRB. und der Deutschen Rechtsfront 

gez. Dr. G a r d i e w s k j.

Kundgebung der Prager Rechtswahrer 
am 22. Mai 1941

Unter Beteiligung zahlreicher Vertreter von Partei, 
Staat, Wehrmacht, der Universität und der Wirtschaft 
fand am 22. Mai 1941 im Deutschen Haus in Prag die 
erste öffentliche Kundgebung der Kreisgruppe Prag des 
NSRB. statt. Kreisgruppenführer Rechtsanwalt Dr. Wein- 
inann führte nach einem Gedenken an den in Frank­
reich verstorbenen ersten Kreisgruppenführer Oberlandes­
gerichtsvizepräsident Dr. Töpert u. a. folgendes äus: 

„Nach der geschichtlichen Tat des Führers int März 
1939 ist der böhmisch-mährische Raum wieder in den 
Verband des Deutschen Reiches zurückgekehrt und die 
naturgegebene Ordnung damit in Mitteleuropa wieder­
hergestellt. Der Boden, der von jeher von Germanen be­
siedelt und bestellt wurde, der seit der Gründung des 
Deutschen Reiches unter deutscher Kultur und unter 
deutschem Recht stand, ist nun wieder deutsch.

Uns Rechtswahrern in Prag erstand damit eine große 
Aufgabe. W ir haben hier in Prag das deutsche Recht in 
führender Stellung gegenüber einem anderen Volke zu 
gestalten und zu wahren, und das in einer Zeit, wo alle 
Rechtsgebiete des Reiches von der nationalsozialistischen 
Dynamik erfaßt und bewußt in deutscher Um- und Neu­
gestaltung begriffen sind. Über diese örtlichen Aufgaben 
hinaus haben w ir Rechtswahrer an der Rechtserneuerung 
des großdeutschen Rechtes mitzuarbeiten mit dem Bewußt­
sein, eine Brücke zu sein vom österreichischen Rechts­
kreis zum Rechtskreis des Altreiches. Diese große Auf­
gabe erfordert Männer, die wissenschaftlich und cha­
rakterlich allen Anforderungen entsprechen.“

Anschließend sprach der Gauführer des Gaues Sudeten- 
land des NSRB. JJ-Oberführer Oberlandesgerichtspräsi­
dent Dr. David, Leitmeritz:

„Vor dem 30. Jan. 1933 gab es im Altreich, vor den
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geleistete Arbeit bewerten wollen; daher tr itt z. B. die 
alte Einteilung in gelernte, angelernte und ungelernte 
Arbeiter zurück hinter eine oft sehr ins einzelne gehende 
Unterscheidung nach Tätigkeiten, wobei dann noch für 
besonders schwierige und verantwortungsvolle Tätig­
keiten Zuschläge vorgeschrieben werden.

Prof. Dr. W o l f g a n g  S i e b e r t ,  Berlin.

H a n d e l s r e c h t  und S c h i f f a h r t s r e c h t .  Zugleich 
Grundlage der Vorlesungen „Handel und Gewerbe“ , 
„Gesellschaften“ , „Unternehmer“ . 2. T e i l :  Gesell­
schaften und Vereine des Handels- und Gewerbe­
rechts. Die Handelsgeschäfte. Das Schiffahrtsrecht. Von 
Dr. J u l i u s  von  G i e r k e ,  ordentl. Prof. em. der 
Rechte. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissen­
schaft.) 5. umgestaltete Auflage. Berlin 1941. Walter 
de Gruyter & Co. XII, 746S. Preis geb. 28Ä«, brosch. 
26,50 ±M..
Unter dem Motto „Vorwärts mit Gierke“  legt der 

Verfasser den langerwarteten zweiten Teil des dem 
Andenken seines Vaters Otto von Gierke gewidmeten 
Grundrisses vor.

Während das Gesamtwerk in der (einbändigen) vierten 
Auflage 826 Textseiten umfaßte, enthält die (zweibändige) 
Neuauflage 990 Textseiten. Dem Umfangszuwachs ent­
spricht ein Auschwellen des behandelten Stoffes, das 
nicht nur vetanlaßt ist durch neue Rechtsquellen, sondern 
auch dadurch, daß der Grundriß als Vorlesungsgrundlage 
dienen soll, die Vorlesungen aber nach der neuen Stu­
dienordnung — über den Bereich der Kodifikationen 
hinausreichend — bisher getrennt Behandeltes zusammen­
fassen.

So wird z. B. in der Vorlesung „Gesellschaften“  nicht 
nur das Recht der Handelsgesellschaften, sondern auch 
jenes der Vereine und Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts vorgetragen, und der Grundriß trägt dieser Tat­
sache Rechnung in dem ersten Abschnitt des 2. Teils: 
„Gesellschaften und Vereine des Handels- und Gewerbe­
rechts auf der Grundlage des allgemeinen Gesellschafts­
und Vereinsrechts.“  Ob es allerdings in ausreichendem 
Maße geschieht, ist zweifelhaft. Die allgemeinen Lehren 
treten kaum hervor. Zwar klingen sie in einleitenden 
Darlegungen in sehr abstrakter Form kurz an, aber ge­
naueres z. B. über die Rechtsnatur des Gründungsaktes 
und die Anfechtbarkeit und Nichtigkeit des Gesellschafts­
verhältnisses findet sich nur bei den Erörterungen über 
die einzelnen Gesellschaftsformen. Das ist mißlich, weil 
die Vorlesung „Gesellschaften“  dem Rechtsstudenten ge­
rade die großen Grundzüge vermitteln soll, welche die 
Fülle der Einzellösungen erst verständlich machen. Von 
den einzelnen Gesellschaftsformen ist die Aktiengesell­
schaft — nunmehr auf Grund des AktG. — am einge­
hendsten behandelt. Die Ausführungen, deren Gliederung 
im großen und ganzen aus der Vorauflage übernommen 
ist, sind besonders gut gelungen; allerorten beleben 
Rechtstatsachen die Darstellung, Leitentscheidungen und 
Hinweise auf das neuere Schrifttum sind angeführt, „ jü ­
dische Schriftsteller (Jude' in der Begriffsbestimmung 
der Nürnberger Gesetze)“  — so hebt der Verfasser im 
Vorwort S. IX hervor — nur „mitunter . . . ,  um die fehler­
hafte Art ihrer Behandlung klarzulegen und gerade zu 
zeigen, wie w ir es nicht machen sollen“ . Den Abschluß 
des gesellschaftsrechtlichen Abschnittes bilden Ausfüh­
rungen über wirtschaftliche Zusammenschlüsse, die — 
obgleich durchweg Gesellschaften des BGB. — nicht bei 
dieser, sondern gesondert behandelt werden.

Ein weiterer Abschnitt des Buches betrifft: „Die Han­
delsgeschäfte.“  Der Abschnitt brauchte nur wenig ge­
ändert zu werden. Neu und begrüßenswert sind jedoch 
die Sonderbehandlung der Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen, ein — allerdings ungenauer — Hinweis auf die 
drei Grundtypen des Oberseekaufes sowie erweiterte 
Ausführungen zum Bank- und Börsenrecht, bei denen 
besonders klar hervortritt, daß sich privat- und öffentlich- 
rechtliche Normen im Bereich des Wirtschaftsrechts über­
haupt nicht mehr scheiden lassen, woraus es sich auch 
erklärt, daß der Grundriß seines dogmatischen Charak­
ters immer mehr entkleidet und weitgehend zu einer Zu­
sammenfassung yon Wissensstoff wird.

Erfreulich ist es, daß der Grundriß in seinem letzten 
Abschnitt wie bisher „Das Schiffahrtsrecht“  berücksich­
tigt. Hier wie in allen anderen Abschnitten erweitern 
Bemerkungen zum Auslandsrecht das Blickfeld. Die 
Hauptprobleme sind treffend herausgestellt. Am aus­
führlichsten ist das Seefrachtgeschäft behandelt, und zwar 
auf der Grundlage der nunmehr in das HGB. eingearbei­
teten Haager Regeln.

Das Werk v o n  G i e r k e s  wird als einziges neuzeit­
liches Lehrbuch des gesamten Handels- und Schiffahrts­
rechts auch in der Neuauflage seinen Weg zu den Stu­
denten und Referendaren finden, für die es in erster Linie 
geschrieben ist, und wie manche frühere wird auch die 
jetzige Generation reiche Belehrung daraus schöpfen 
können.

Prof. Dr. H a n s  M ö l l e r ,  Hamburg.

Dr. E. B r a nn  v on  S t u m m :  D i e  D a c h g e s e l l -  
s c h ä f t e n  i m A u f b a u  d e u t s c h e r  K o n z e r n e  
unter besonderer Berücksichtigung der Familien- 
Konzerne. Stuttgart und Berlin 1941. W. Kohlhammer 
Verlag. V III, 125 S. Preis brosch. 6,80 3U(.
Das Werk untersucht an Hand einer Fülle von Ma­

terial über Konzernverbindungen die rechtlichen Verhält­
nisse bei den großen deutschen Konzerngesellschaften 
vom Standpunkt der nationalsozialistischen Wirtschafts­
auffassung aus, um daraus in Anwendung der von her­
vorragenden nationalsozialistischen Wirtschaftspolitikern 
aufgestellten Leitsätze Rückschlüsse ayf die Daseins­
berechtigung der Konzerne im Großdeutschen Reich in 
positivem Sinne zu ziehen.

Im ersten Kapitel werden Begriff, Wesen und Zweck 
des Konzerns, die Abgrenzung von Kartell und Trust 
erörtert, im zweiten Kapitel die Arten konzernmäßiger 
Verpflichtung, unterschieden in Subordinationskonzerne 
und Koordinationskonzerne. Der erste Hauptteil bringt 
die Arten der Dachgesellschaften im rechtlichen Aufbau 
deutscher Konzerne, und zwar im 3. Kapitel die Kontroll- 
gesellschaften, die Spitzengesellschaft und die Holding- 
Gesellschaft, im 4. Kapitel die Verwaltungsgesellschaft 
einer Interessengemeinschaft, der zweite Hauptteil die 
Folgerungen hinsichtlich der Eignung der einzelnen ge­
sellschaftlichen Rechtsformen für die Bildung einer Kon­
zernspitze. Dabei werden die Kapitalgesellschaften — die 
AktG, und die GmbH. — als Kontrollgesellschaften von 
Familienkonzernen, dann die KommGes. und die OHG. 
als Konzernspitze eines Personalkonzerns und abschließend 
die Sicherung der Einheitlichkeit der Führung bei objek­
tivierten Konzernen behandelt.

Bereits dieser Überblick zeigt, welches Interesse die 
sehr eingehenden und umfangreiches, tatsächliches Ma­
terial bringenden Ausführungen verdienen, die um so 
bedeutungsvoller sind, als der Verfasser offenbar dem 
Familienkonzern Stumm nahesteht, der nach ihm seinen 
größten Aufstieg im letzten Viertel des vorigen Jahr­
hunderts unter der Leitung des Urgroßvaters des Ver­
fassers, des Freiherrn Karl-Ferdinand von Stumm-rlalberg, 
erlebt hat, dessen Andenken das Buch gewidmet ist.

RA. u. Notar
Dr. iur. et rer. pol. H u g o  D i e t r i c h ,  Berlin.

; v i s t a  de D e r e c h o  P r i v a d o ,  Bd. XIV, Jahrgang 
1940. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid. 
Nach einer Unterbrechung von über 3 Jahren konnte 
: genannte Zeitschrift am Jahrestag der nationalen Be- 
iung Spaniens am 1. April 1940 das Wiedererscheinen 
kündigen. Der jetzt vorliegende erste neue Jahrgang 
r Zeitschrift enthält Aufsätze aus allen Gebieten, auch 
s dem der Rechtsgeschichte und des internationalen 
ivatrechts. Sie will auch die Entwicklung zeigen, die 
h im Lande auf dem Gebiete der Gesetzgebung voll- 
"ht
Unter den Aufsätzen besonders bemerkenswert ist die 
cfiihrliche Darstellung des I. Buches des neuen italieni- 
hen Codigo Civil v. 12. Dez. 1938 von Bonet Ramon. 
^sprechend dem bisherigen italienischen Codigo Civil 
d dem französischen und spanischen enthält der I. Teil 
ch des neuen italienischen Codigo Civil das Personen- 
cht. Ramon gibt eine kurze Übersicht des Inhalts der
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Zivilrecht

Wehrleistungsgesetz u . Reichs! eistungsgesetz
* *  1 . Art. 131 WeimVerf.; § 839 BOB.; §§ 26, 27 Ges.�
über Leistungen für Wehrmachtzwecke (WehrleistungsG.)�
v. 13. Juli 1938 (RGBl. 1, 887); §§26, 27 Ges. über Sach­
leistungen für Reichsaufgaben (ReichsleistungsG.) vom�
l.Sept 1939 (RGBl. I, 1645); §547 ZP O .; §§71, 13 GVG.

1. D ie Bestimmungen des Wehr- und des Reichslei­
stungsG. schließen weder Ansprüche, die dem Wehr-�
(Reichs-) Leistungspllichtigen aus Anlaß der Inanspruch­
nahme aus Art. 131 WeimVerf. (§839 BGB.) gegen das�
Reich erwachsen sind, noch den Rechtsweg für solche�
Ansprüche aus.

2. Erörterungen über die Rechtslage, wenn der Welir-�
leistungspflichtige in Ausführung der Inanspruchnahme�
dem Reich schuldhaft unmittelbaren oder mittelbaren�
Schaden verursacht hat.

3. Für einen daraus hergeleiteten Anspruch des Reichs�
ist die ausschließliche Zuständigkeit der LG. nicht vor­
geschrieben und somit die Rev. nur zulässig, wenn er�
die Revisionssumme übersteigt.

4. Eine selbständige Rev., die als solche vor der (selb­
ständigen) Rev. des Gegners eingelegt worden, infolge zu�
geringer Höhe der Beschwerdesumme aber unzulässig ist,�
kann nicht als Anschlußrevision gehalten werden, t )
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Erfolg haben. § 26 WehrieistungsG. schrieb, nachdem 
Abs. 1 dieser Bestimmung den Anspruch des Wehrlei­
stungspflichtigen auf Vergütung behandelt hatte, in 
Alis. 2 vor:

Für Verluste, Beschädigungen, außergewöhnliche 
Abnutzung und Haftpflichtschäden, die infolge oder 
gelegentlich der Leistung ohne grobes Verschulden 
des Leistungspflichtigen oder seines Beauftragten ent­
stehen und für die ein Ersatz von einem Dritten nicht 
zu erlangen ist, gewährt die Bedarfsstelle dem Lei­
stungspflichtigen eine angemessene Entschädigung.

Der Sinn der Vorschrift ist, wie keiner weiteren Aus­
führung bedarf, der, daß damit dem Wehrleistungspfhch- 
tigen ein weiterer — nach § 27 Abs. 3 Satz 4 des Ge­
setzes freilich nicht im Rechtswege verfolgbarer — An­
spruch verliehen werden sollte. Er dient, wie der (einen 
Anspruch auf Vergütung für die Wehrleistungen be­
gründende) Abs. 1, dem Ziele, die Nachteile, die den 
Wehrleistungspflichtigen infolge der Inanspruchnahme 
treffen, nach Möglichkeit auszugleichen, und hat, so­
weit es sich um die Wiedergutmachung von Schäden 
handelt, nur ergänzende Bedeutung, da das Gesetz den 
Wehrleistungspflichtigen — entsprechend der Vorschritt 
des § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. — in erster Reihe auf den 
Anspruch gegen den Schädiger verweist. M it diesen Er­
wägungen ist klargestellt, daß die Vorschrift einer selb­
ständigen und für die Regelung des Gebietes^ der Lei­
stungen für Wehrmachtzwecke wesentlichen Bedeutung 
auch dann nicht entbehrt, wenn ihr eine hierüber hin­
ausgehende Tragweite nicht beigemessen wird.

Das BG. glaubt indessen, solche annehmen zu müssen. 
Es spricht aus, daß die Schadensersatzansprüche des 
Wehrleistungspflichtigen gegen den Wehrmachtfiskus 
infolge oder gelegentlich der Heranziehung durch § 26 
WehrieistungsG. abschließend geregelt seien, daß der 
Wehrleistungspflichtige daher Schäden, die infolge oder 
gelegentlich der Leistungen entstanden sind, nur im 
Rahmen dieses § 26, aber nicht auf Grund anderer ge­
setzlichen Vorschriften erstattet verlangen könne.

Für diese Annahme gewährt jedoch weder der Inhalt 
des 8 26 selbst noch der der anderen Bestimmungen des 
Gesetzes v. 13. Juli 1938 - -  ebensowenig übrigens wie 
der Inhalt des Gesetzes über Sachleistungen für Reichs­
aufgaben (RLeistungsG.) v. l.Sept. 1939 (RGBl. I, 1645). 
das an die Stelle d. Ges. v. 13. Juli 1938 getreten ist — , den 
geringsten Anhalt. Es fehlt schon an jedem Ausdruck des 
Gedankens, daß der Wehrleistungspflichtige wegen eines 
Schadens, den er nach § 26 Abs. 2 geltend machen kann, 
das Reich nur nach Maßgabe dieser Bestimmung in An­
spruch nehmen dürfe. Freilich bietet die Gesetzgebung 
in anderen rechtlichen Zusammenhängen eine derartige 
Regelung dar, wie sie das angefochtene Urteil im Auge 
hat- es sei beispielsweise auf §898 RVO., §86 Abs. 1 
RVersorgG. i. d. Fass, der Bekanntmachung v. 22. Dez. 1927 
(RGBl I, 515), §12 Abs. 2 UnfallFiirsG. für Beamte und 
Personen des Soldatenstandes v. 18. Juni 1901 (RGBl. 
211) und §124 DBG. v. 26. Jan. 1937 (RGB1.I, 39) ver­
wiesen. Doch ist in allen jenen Gesetzen ausdrücklich 
vorgeschrieben, daß dem Berechtigten neben den ihm 
durch die gewährten Vergütungen Ansprüche aus an­
deren Rechtsgründen nicht zustehen. Eine entsprechende 
Bestimmung ist weder im WehrieistungsG. noch im 
RLeistungsG. enthalten.

Dazu kommt aber, daß die weitergehenden Folgerun­
gen, zu denen das angefochtene Urteil vorschreitet, im 
Gegensatz zu den eben genannten Beispielen auch durch 
das gesetzgeberische Ziel, das die Regelungen des 
WehrieistungsG. anstreben, nicht mit Notwendigkeit ge­
fordert werden. Den bloßen Gesichtspunkten einer ein­
heitlichen und für die Stellen der Wehrmacht einfachen 
Erledigung, die das BG. wohl im Auge hat, kann bei 
dem Fehlen jedes überzeugenden Anhaltspunktes in dem 
Gesetze selbst nicht der einschneidende Schluß ent­
nommen werden, daß der Wehrleistungspflichtige um  
Umfange eines ihm möglichen Vorgehens nach § 26 
Abs. 2 WehrieistungsG. andere, ihm sonst aut Grund 
von Tatbeständen des allgemeinen Rechts zustehende 
Ansprüche gegen das Reich einbüße. Als besonders un­
annehmbar müßte diese Folgerung für Personenschäden

erscheinen, wegen deren nach der neuen Fassung des 
WehrieistungsG. (§ 26 Abs. 3 RLeistungsG. v 1 Sept. 
1939) ebenfalls der Weg einer Abgeltung durch Anmel­
dung bei der Bedarfsstelle (§27 a.a.O.) eröffnet worden 
ist. Alles das kann um so weniger in Kauf genommen 
werden, als dieser Verlust auf Ansprüche aus Vorkomm­
nissen erstreckt werden müßte, die außerhalb jedes 
inneren Zusammenhangs mit der Inanspruchnahme nach 
dem WehrieistungsG. ständen. Es ist dabei etwa an 
die Fälle zu denken, daß die Beschädigung durch das 
amtspflichtverletzende Verhalten einer Person verur­
sacht wurde, die überhaupt nicht für die Wehrmacht, 
sondern in einem anderen Zweige des Reichsdienstes 
tätig wurde, oder daß, wie im gegenwärtigen Falle, der 
Schädiger zwar Angehöriger der Wehrmacht ist, aber 
außerhalb jeden Zusammenhangs mit der Angelegenheit 
handelt, in der die Inanspruchnahme des Wehrleistungs- 
pflichtigen erfolgt ist.

Es kann hiernach nicht angenommen werden, daß der 
Kl. gehindert sei, gegeii das Reich den Anspruch geltend­
zumachen, der sich etwa für ihn infolge schuldhafter 
Amtspflichtverletzung des R. auf Grund von Art. 131 
WeimVerf. i. Verb. m. § 839 BGB. aus dem Unfall v. 
28. Sept. 1938 ergibt. Der Verfolgung dieses Anspruchs 
steht aber nach allgemeinen Grundsätzen (§ 13 GVG.) 
der Rechtsweg offen. Weder das WehrieistungsG. vom 
13. Juli 1938 noch das RLeistungsG. v. 1. Sept. 1939, das, 
weil die Zulässigkeit des Rechtsweges nach dem zeitlich 
geltenden Recht zu beurteilen ist ( R G Z .  110, 160 [162]

JW. 1925, 1614; RGZ. 146, 246 =  JW. 1935, 1489’ ). 
in dieser Hinsicht maßgebend ist, schreiben Abweichen­
des vor schon deshalb nicht, weil sie sich, wie gezeigt, 
mit Ansprüchen des Wehrleistungspflichtigen aus selb­
ständigen Rechtsgründen überhaupt nicht befassen. Die 
Tatsachen, daß die beiden Gesetze dem Wehrleistungs- 
pflichtigen einen von ihnen geschaffenen Anspruch aut 
Entschädigung geben, für diesen aber den Rechtsweg 
ausschließen, lassen dessen Zulässigkeit für Ansprüche 
anderer A rt unberührt (vgl. RGZ. 162, 230 [2331 DR. 
1940 4031G).

Es bedarf danach freilich noch der Prüfung, ob der 
vom Kl- erhobene Anspruch nicht in Wahrheit der­
jenige auf Entschädigung nach § 26 Abs. 2 Wehrlei- 
stungsG. ist, der lediglich zu dem Zwecke in das Ge­
wand des Schadensersatzanspruchs aus Art. 131 Weim­
Verf gekleidet worden wäre, um ihm den durch das 
Gesetz verschlossenen Rechtsweg zu eröffnen. Um solche 
Umgehung des Gesetzes handelt es sich indessen bei 
Anwendung der durch die feste Rspr. des Senats heraus­
gestellten Grundsätze im gegenwärtigen Fall nicht, da 
der Sachvortrag des Kl. den gesamten Tatbestand des 
§ 839 BGB. in schlüssiger Weise ergibt und insbesondere 
auch Tatsachen anführt, aus denen das Vorliegen schuld­
haften und amtspflichtverletzenden Verhaltens des R. 
abzuleiten wäre (RGZ. 159, 247 [2491 mit Nachweisungen 
=  DR. 1939, 6593ft).

Auf die Rev. des Kl. muß daher das angefochtene 
Urteil aufgehoben und die Sache an das BG. zurück­
verwiesen werden. Der Tatsachenrichter wird die gegen­
ständlichen Voraussetzungen des Anspruchs nach Maß­
gabe der genannten gesetzlichen Bestimmungen zu prü­
fen haben.

Die Widerklage geht in ihrem noch im Streit befind­
lichen Teile von der dem Vorbringen des Kl. entgegen­
gesetzten Behauptung aus, daß dieser es gewesen sei, 
der den Unfall schuldhaft verursacht habe. Der Bekl. 
verlangt daher den Ersatz des ihm infolgedessen ent­
standenen Schadens. Das BG. hat für diesen Anspruch 
den Rechtsweg als zulässig erachtet, jedoch die Wider­
klage als unbegründet abgewiesen. Es würdigt den Sach­
verhalt dahin, daß an dem Zustandekommen des Un­
falls jedenfalls ein grobes Verschulden des Kl. nicht 
mitgewirkt habe. Die Schädigung des Bekl. durch den 
Unfall stelle aber für den Kl., wenn er dafür verant­
wortlich sein würde, einen Haftpflichtschaden dar, der 
gelegentlich der Wehrleistung entstanden sei und dessen 
Ersatz von einem Dritten nicht zu erlangen sei. Nach 
§ 26 Abs. 2 WehrieistungsG. könne der Kl. mithin die 
Beseitigung dieser Haftpflicht von dem Bekl. verlangen.
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anspruch auf Schadensersatz gegen eine andere Stelle 
zusteht, sondern schon, wenn es dem Leistungspflich­
tigen trotz des Vorhandenseins eines Rechtsanspruchs 
nicht gelingt, den Ersatz seines Schadens zu erlangen, 
wenn also z. B. die Zwangsvollstreckung bei einem ver­
mögenslosen Schuldner nicht zum Ziel führt (vgl. die 
ähnliche Regelung im § 839 BOB.; P a l a n d t ,  „BOB.“ ,
з. Aufl., S. 851).

Die Regelung des § 26 Abs. 3 RLO. geht also gerade 
davon aus, daß der Leistungspflichtige in bestimmtem 
Umfang auch Schadensersatzansprüche auf Grund anderer 
gesetzlicher Bestimmungen hat. M it diesen Ansprüchen 
des Leistungspflichtigen aus selbständigen Rechtsgründen 
befaßt sich § 26 Abs. 3 RLO. aber im übrigen nicht. 
Hieraus ergibt sich, daß § 26 Abs. 3 RLO. nicht, wie es 
das BO. angenommen hatte, eine abschließende und er­
schöpfende Regelung aller Ansprüche des Leistungspflich­
tigen wegen Schäden enthält, die ihm infolge oder ge­
legentlich der Leistungen auf Grund des RLO. entstehen. 
Hinzu kommt, was das RO. in überzeugender Weise im 
Vergleich mit anderen Gesetzen ausführt, daß überall 
dort, wo der Gesetzgeber weitergehende Ansprüche aus­
geschlossen wissen w ill, dies besonders zum Ausdruck 
gebracht ist. § 26 Abs. 3 RLG. enthält aber eine solche 
Bestimmung gerade nicht.

Hätte das BG. mit seinem Standpunkt recht, so würde 
der Leistungspflichtige durch das Vorhandensein des § 26 
Abs. 3 RLG. in vielen Fällen schlechter gestellt sein, als 
wenn es diese Vorschrift gar nicht gäbe; denn wenn 
auch § 26 Abs. 3 RLG. den Kreis der Schadensersatz­
ansprüche gegenüber den Vorschriften des allgemeinen 
bürgerlichen Rechts nicht unwesentlich erweitert hat, so 
steht dem doch die sehr fühlbare Einschränkung auf eine 
nur „angemessene“  Entschädigung, gegenüber. In den 
vielen Fällen, in denen der Leistungspflichtige nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts vollen Schadens­
ersatz zu beanspruchen hätte, bekäme er nur eine an­
gemessene Entschädigung nach Billigkeitsgesichtspunkten.

Das würde aber dem Sinn und Zweck des § 26 Abs. 3 
RLG. offenbar widersprechen; denn dieser Zweck geht 
dahin, dem Leistungspflichtigen Ausgleichsmöglichkeiten 
über den Rahmen des bürgerlichen Rechts hinaus zu 
schaffen, d. h. die Ausgleichsmöglichkeiten zu erweitern, 
aber nicht etwa einzuengen.

2. Die Entscheidung über den Widerklaganspruch hängt 
davon ab, ob er unter §71 Abs. 2 Nr. 2 GVG. fällt, d. h. 
ob es ein Anspruch gegen einen Reichsbeamten wegen 
Überschreitung der amtlichen Befugnisse, oder wegen 
pflichtwidriger Unterlassung von Amtshandlungen ist.

Das RG. erörtert zunächst die Frage, aus welchem 
Rechtsgrund überhaupt ein Ersatzanspruch des Verklag­
ten gegen den Kläger gegeben sein könnte. Da es sich 
sowohl um mittelbaren als auch um unmittelbaren Scha­
den handelt, reichen die Vorschriften der §§ 823 Abs. 1
и. 2 und 826 BGB. nicht aus, weil aus ihnen in der Regel 
kein Ersatzanspruch wegen mittelbaren Schadens ab­
geleitet werden kann, insbes. dann nicht, wenn ein Dritter 
geschädigt worden ist und das Reich deswegen auf Grund 
des Art. 131 WeimVerf. diesem hat Ersatz leisten müssen. 
Die Anwendung des § 839 BGB. kommt nicht in Be­
tracht, weil er das Verhältnis zwischen dem geschädig­
ten Dritten und dem „Beamten“ , nicht aber das Innen­
verhältnis zwischen dem „Beamten“  und dem Reich zum 
Gegenstand hat.

Soweit es sich um den Ersatz mittelbaren Schadens 
handelt, kommen für den Rückgriffsanspruch nur die­
jenigen Vorschriften zur Anwendung, auf denen das 
Innenverhältnis zwischen dem Reich und demjenigen be­
ruht, gegen den sich der Rückgriffsanspruch richtet. Bei 
Beamten im Sinne des DBG., bei Soldaten oder Angestell­
ten des öffentlichen Dienstes kommen das DBG. und die 
Vorschriften zur Anwendung, welche das Dienstverhält­
nis des Soldaten oder Angestellten regeln.

Im vorliegenden Falle aber handelt es sich bei dem 
Wehrleistungspflichtigen um eine Person, die nicht in 
einem dauernden Dienstverhältnis zum Reich steht, son­
dern nur vorübergehend für öffentliche Zwecke des Reichs 
in Anspruch genommen wird. Das RG. führt mit Recht 
aus, daß es für ein solches Rechtsverhältnis an einer 
ausdrücklichen Rechtsnorm fehle. Weder Art. 131 Abs. 1 
Satz 2 WeimVerf. noch § 23 Abs. 4 DBG. sind anwend­

bar, Art. 131 Abs. 1 Satz 2 deswegen nicht, weil dort die 
Rückgriffsmöglichkeit nur Vorbehalten, nicht aber selb­
ständig geschaffen worden ist, § 23 Abs. 4 DBGB. deshalb 
nicht, weil Ihier §23 Abs. 1 DBG. nicht mit angeführt 
ist, die Vorschrift nämlich, die das Rückgriffsrecht 
des Dienstherrn gegen den Beamten wegen schuldhafter 
Amtspflichtverletzung gerade erst normiert.

Trotzdem aber hält das RG. auch im vorliegenden Falle, 
d. h. also, trotz des Fehlens eines Beamten-, Dienst- 
oder Angestelltenverhältnisses, und obwohl für die Gel­
tendmachung mittelbaren Schadens die §§ 823 und 826 
BGB. nicht anwendbar sind, ein Rückgriffsrecht des 
Reiches gegen den Wehrleistungspflichtigen für gegeben.

Der Wehrleistungspflichtige hat die ihm auf Grund 
des RLG. übertragene Aufgabe sorgfältig und so zu er­
füllen, daß dabei niemand zu Schaden kommt und das 
Reich nicht infolge davon genötigt ist, Schadensersatz 
zu leisten. Das RG. sieht in der Verpflichtung zur sorg­
fältigen und für andere unschädlichen Erfüllung einen 
wesentlichen Bestandteil einer jeden Rechtspflicht. Wer 
schuldhaft und rechtswidrig dieser Verpflichtung zuwider­
handelt, muß den durch die Pflichtwidrigkeit verursach­
ten Schaden ausgleichcn. Das Rechtsgebot, eine Rechts­
pflicht sorgfältig und ohne Schaden für andere zu er­
füllen, verwandelt sich dann in das Rechtsgebot, den 
schuldhaft verursachten Schaden wieder gutzumachen. 
Das RG. sieht hierin einen Rechtsgrundsatz, der ebenso 
das bürgerliche wie das öffentliche Recht beherrscht. 
Es ist ein Rechtsgrundsatz, der, in dieser Allgemeinheit 
herausgearbeitet, für die Weiterentwicklung des deut­
schen Rechts von großer Tragweite sein wird. Insbeson­
dere bietet er eine breite und tragfähige Grundlage des 
Haftpflichtrechts auf dem Boden der Verschuldenshaftung,.

Trotzdem verneint das RG. die Anwendbarkeit von § 71 
Abs. 2 GVG. deswegen, weil der Wehrleistungspflichtige 
kein „Reichsbeamter“  sei. Das RG. geht hierbei aller­
dings nicht auf den Unterschied ein, der zwischen dem 
Beamtenbegriff des Haftungsrechts und dem Beamten­
begriff im allgemeinen staatsrechtlichen Sinne besteht (vgl. 
hierzu Brand,  „Das DBG.“ , 3. Auf!., S. 255; P a l a n d t ,  
„BGB.“ , 3. Aufl., Anm.3 zu § 839 BGB.; B a u m b a c h ,  
„ZPO.“ , 15. Aufl., Amn. 3 B zu §71 GVG.; S y d o w -  
Bu s c h ,  „Z P O “ , 21. Aufl., Anm. 4 und 6 zu § 71 GVG.; 
RGZ. 142,193; 155,363 und 158,95). Es scheint so, als 
ob das RG. Tier nur den Beamtenbegriff im allgemeinen 
staatsrechtlichen Sinne im Auge hat. Das würde zu den 
oben angeführten früheren Entscheidungen und auch zur 
herrschenden Meinung im Widerspruch stehen. Indessen 
kommt es nach meiner Auffassung hierauf nicht ent­
scheidend an. Das RG. meint, der Zweck des § 71 Abs. 2 
GVG. sei der, alle diejenigen Folgerungen einer einheit­
lichen Rechtsprechung zuzuführen, die sich aus der Ein­
richtung und Betätigung der öffentlichen Beamtenschalt 
ergeben. Dem kann man ohne weiteres zustimmen. Das 
ergibt aber noch nichts Entscheidendes für die Frage, 
welcher Beamtenbegriff anzuwenden ist, ob der allgemeine 
staatsrechtliche oder der Beamtenbegriff des Hattungs- 
rechts. Sicher ist aberfolgendes: Der einheitlichen Recht­
sprechung sollen durch §71 Abs. 2 GVG. zugefuhrt wer­
den alle die Folgerungen, die sich aus¡der Einrichtung 
und der Betätigung der öffentlichen Beamtenschalt in 
Richtung auf diese oder in Richtung aut das Reich er­
geben. Dagegen bezieht sich § 71 Abs. 2 GVG. nicht 
auf Ansprüche im Innenverhältnis zwischen Beamten und 
Dienstherrn, soweit nicht §71 Abs. 2 Nr. 1 dies ausdrück­
lich ausspricht. Mithin dürfte allerdings die Anwendbar­
keit von § 71 Abs. 2 Nr. 2 abzulehnen sein.

Es besteht kein Grund zu der Annahme, daß für den 
Anspruch des Verklagten gegen den Kläger der Rechts­
weg nicht offenstehe. Denn es handelt sich gerade 
nach der neuartigen Begründung des RG. um einen aus 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen hergeleiteten Schadens­
ersatzanspruch wegen schuldhafter Zufügung von Scha­
den d. h. um einen Anspruch des allgemeinen Haft­
pflichtrechts mit bürgerlich-rechtlichem Charakter, dem 
auch nicht durch ausdrückliche Rechtsvorschrift der Rechts­
weg verschlossen ist (vgl. Jonas ,  „Z P O “ , 16. Aufl., 
Vorbem. II A 1 vor § 1 ZPO.). Aber auch aus der Frage 
der Zulässigkeit des Rechtswegs läßt sich, die Zulässig­
keit der Revision nicht über § 547 Nr. 1 ZPO. herleiten, 
weil keine Beschwer vorhanden ist (vgl. RGZ. 157,110).
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